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2 5 . Kundmachung: Änderungen in der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte

2 6 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Europäischen Organisation für
Kernforschung (CERN) über die Befreiung von der staatlichen Einkommensteuer für
ehemalige Mitglieder des Personals der Europäischen Organisation für Kernforschung

25.

Kundmachung des Bundeskanzlers vom 9. Jänner 1990 betreffend Änderungen in der
Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte *)

(Übersetzung)

1. Art. 1 Abs. k:

Die Wendung „Art. 49 und 52"
wird an den beiden Stellen, an
denen sie vorkommt, durch die
Wendung „Art. 49, 52 und 53"
ersetzt.

2. Art. 36:
a) Abs. 1

i) Die Worte „die Par-
teien" werden durch die
Worte „jede Partei und
gegenbenenfalls den Be-
schwerdeführer" ersetzt.

ii) Es wird ein zweiter Un-
terabsatz angefügt, der
denselben Wortlaut wie
der bisherige Abs. 2 hat.

b) Als Abs. 2 wird eingefügt:

„Hat die Kommission ge-
mäß Art. 36 ihrer Verfah-
rensordnung eine vorläufige
Maßnahme als wünschens-
wert bezeichnet, so bleibt sie
für die Parteien und gegebe-
nenfalls den Beschwerde-
führer, auch nachdem der
Fall vor den Gerichtshof
gebracht worden ist, weiter-
hin empfohlen, es sei denn,
der Präsident oder die Kam-
mer entscheidet anders oder
bis Abs. 1 dieses Artikels
angewendet wird."

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 22/1984
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3. Art. 37 Abs 1:
a) Die englische Wendung „If

they so consider" wird
durch die Wendung: „In the
event of an affirmative ans-
wer by any of them,"
ersetzt.

b) Als zweiter Unterabsatz
wird eingefügt:

„Eine Klage- oder Antrags-
schrift oder eine sonstige
Unterlage kann nur inner-
halb dieser Frist, falls eine
solche gesetzt worden ist,
oder mit Genehmigung des
Präsidenten oder auf Ersu-
chen des Präsidenten oder
auf Verlangen der Kammer
eingebracht werden."

4. Neuer Artikel

Nach Art. 39 wird eingefügt:

„Artikel 39 bis

(Nichterscheinen zu der Ver-
handlung)

Erscheint eine Partei oder der
Beschwerdeführer ohne Angabe
hinreichender Gründe nicht, so
kann die Kammer die Verhand-
lung fortsetzen, sofern dies nach
ihrer Überzeugung mit einer
geordneten Rechtspflege verein-
bar ist."

5. Art. 46 Abs. 3:

Nach dem Wort „Bericht" ist
einzufügen: „vom Präsidenten
und dem Kanzler zu unterzeich-
nen und ist sodann".

6. Art. 49:

Abs. 1 wird durch folgenden
Text ersetzt:

„Sofern der Präsident nichts
anderes bestimmt, müssen alle
Ansprüche, die der Beschwerde-
führer auf Grund des Art. 50 der
Konvention geltend machen will,
in seiner Klage- oder Antrags-
schrift oder, wenn eine solche
nicht vorgelegt wird, in einem
besonderen Schriftsatz enthalten
sein, der mindestens einen Monat
vor dem gemäß Art. 38 festgeleg-
ten Beginn des mündlichen Ver-
fahrens einzubringen ist."
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7. Art. 53 Abs. 1:

Der zweite Satz wird durch den
folgenden ersetzt:

„Wurde hingegen diese Frage
nicht gemäß Art. 49 aufgeworfen,
so kann die Kammer dem Be-
schwerdeführer eine Frist setzen,
innerhalb derer er seine etwaigen
Ansprüche auf gerechte Entschä-
digung vorbringen kann."

8. Art. 55 Abs. 1:

Nach dem Wort „unnötig"
werden die Worte „oder un-
zweckmäßig" eingefügt.

Die Änderungen sind mit 1. April 1969 in Kraft getreten; sie gelten jedoch nur für Rechtssachen, die
nach diesem Tag anhängig gemacht wurden.

Vranitzky

26.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER EURO-
PÄISCHEN ORGANISATION FÜR
KERNFORSCHUNG (CERN) ÜBER DIE
BEFREIUNG VON DER STAATLICHEN
EINKOMMENSTEUER FÜR EHEMA-
LIGE MITGLIEDER DES PERSONALS
DER EUROPÄISCHEN ORGANISATION

FÜR KERNFORSCHUNG

Die Österreichische Bundesregierung
und
die Europäische Organisation für Kernforschung,

IN DEM WUNSCHE, die Rechtsstellung
ehemaliger Mitglieder des Personals der Europäi-
schen Organisation für Kernforschung, die im
Hoheitsgebiet der Republik Österreich ansässig
sind, gegenüber der staatlichen Einkommensteuer
zu regeln,

HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

Alle ehemaligen Mitglieder des Personals der
Europäischen Organisation für Kernforschung sind
von der staatlichen Einkommensteuer auf ihnen von
der Organisation gezahlte Renten und Ruhegehäl-
ter befreit. Die Republik Österreich behält jedoch
das Recht, diese Renten und Ruhegehälter bei der
Festsetzung der von Einkünften aus anderen
Quellen zu erhebenden Steuer zu berücksichtigen.
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Artikel 2

(1) Dieses Abkommen tritt am 1. Jänner 1990 in
Kraft, sofern die Vertragspartner einander mitge-
teilt haben, daß die hiefür erforderlichen Verfahren
abgeschlossen sind.

(2) Erfolgt diese Mitteilung nach dem 1. Jänner
1990, so tritt dieses Abkommen am ersten Tag des
zweiten Monats in Kraft, der auf die im Absatz (1)
erfolgte Mitteilung folgt.

ZU URKUND DESSEN haben die dazu gehörig
befugten Unterfertigten dieses Abkommen unter-
zeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am 19. Mai 1989

in zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
authentisch ist.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Franz Ceska

Für die Europäische Organisation für Kernfor-
schung:

Carlo Rubbia

Das Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates gemäß § 1 Abs. 5 des Bundesgesetzes
vom H.Dezember 1977 über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale
Organisationen, BGBl. Nr. 677, wurde hergestellt. Die Mitteilungen gemäß Art. 2 Abs. 1 des Abkommens
wurden am 1. bzw. 6. Dezember 1989 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 2 Abs. 1 mit
1. Jänner 1990 in Kraft.

Vranitzky


